
Mitglied im:  
Tauchkreis Kurpfalz e.V. 
Hessischen Tauchsportverband e.V. 
Verband Deutscher Sporttaucher e.V. 
Landessportbund Hessen e.V. 

 
 
 

Gebührenordnung 

für Aus- und Weiterbildungen 

gültig ab 01.05.2021 

 

1. Veranstalter: Für alle im Verein ausgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen gilt der TSC  
   Viernheim e.V. als Veranstalter. 

 
2. Kursleitung:  Die Kursleitung obliegt einem VDST-Tauchlehrer / VDST-DOSB Trainer C  
   Breitensport (Tauchen) mit GDL***/DTSA***. 

 
3. Anmeldung:  Die Anmeldung erfolgt beim Veranstalter. Alle Gebühren sind auf das Vereinskonto 
   zu überwiesen, oder werden durch den Verein per Lastschrift eingezogen. Erst nach 
   Zahlungseingang gilt die Anmeldung als verbindlich. Bei begrenzter Teilnehmerzahl 
   entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnahme. 

 
4. Kursgebühren: GDL* Sports Diver / DTSA* Erwachsene EUR 250,00 

  Jugendliche EUR 220,00 

    
 GDL** Advanced Sports 

Diver / DTSA**; GDL*** 
Dive Leader / DTSA***; 
GDL Basic Nitrox Diver / 
DTSA Nitrox*; usw. 

Mitglieder Erwachsene EUR 80,00 

 Mitglieder Jugendliche EUR 50,00 

 Nichtmitglieder wie GDL* 

    
 Aufbau- und Spezialkurse 

(AK/SK) 
 EUR 50,00 

    
    
 Refresherkurs  EUR 50,00 

 
 HINWEIS: Die Ausbildungen zum GDL*-*** / DTSA*-*** beinhalten eine Brevetierung nach CMAS*-***. 
   Für Neumitglieder kann der Aufnahmebeitrag anteilig auf die Kursgebühr angerechnet werden. 
 

INFO:  In den Kursgebühren enthalten sind alle anfallenden Kosten für die Brevetierung und Eintrittsgelder für 
  Hallen- und Freibad Viernheim. Nicht in der Kursgebühr enthalten sind die Kosten für Eintrittsgelder und 
  Tauchgenehmigungen für die Freiwasserausbildung, sowie Kosten für notwendige und nicht im Verein 
  vorhandene Ausrüstungen (z. B. Nitrox). 

 
5. Auslagen: Auslagen für Eintrittsgelder, Tauchgenehmigungen, Porto, usw., die dem verantwortlichen 
  Kursleiter bei o. g. Vereinsveranstaltungen entstanden sind, können über den Verein  
  abgerechnet und erstattet werden. Gleiches gilt für Auslagen die für notwendige Helfer bei 
  o. g. Vereinsveranstaltungen entstanden sind. Die Abrechnung der Auslagen erfolgt über 
  den verantwortlichen Kursleiter. Auslagen für Fahrtkosten sind hiervon ausgenommen. 

 


